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ANTRAG 
 
Antragsteller: 
LUBU/Die Linke 
 
 

 
 

VORL.NR. 610/10 
 
 

 
 

Datum: 
24.11.2010 
 
Antrag: Vergnügungssteuer 

- Antrag der StRin Burkhardt (LUBU) und des StR Hillenbrand (Die Linke) vom 
24.11.2010 

 
 
 
 

Antragstext: 
1. Die Vergnügungssteuer beträgt ab 1.3.2011  20 Prozent vom  Einspielergebnis. 
2. Die Verwaltung berichtet über die Veränderungen bei der Zahl der Spielautomaten/Spielhallen 
seit 1.12.2009. 
 
 Finanzposition: 1.9000 0200.000 
 
 
 
 

Begründung: 
Die Zahl der Anträge auf Einrichtung einer Spielhalle ist in den letzten Jahren ständig größer ge- 
worden.  Das zeigt, daß das Geschäft außerordentlich lukrativ ist. Angesichts der Haushaltslage 
muß jede Möglichkeit der Einnahmensteigerung genutzt werden. 
Gleichzeitig soll die Vergnügungsstättenkonzeption der Stadt in ihrer eindämmenden Wirkung er- 
gänzt werden. 
 
 
 
Unterschriften: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Verteiler: 
DI, DII, DIII, 20, Büro OBM, GSGR, 20 (f) 
 
 
 
Federführung: 
FB Finanzen 
 
 
Beratungsfolge Sitzungsdatum Sitzungsart 
Ausschuss für Wirtschaft, Kultur und Verwaltung 07.12.2010 ÖFFENTLICH 
 
 


